
                Investitionssicherheit mit ALF-Software

Trend Geocaching: Wandern nach Zahlen

Einfach nur wandern ist langweilig? Wie 
wäre es denn mal mit Geocaching?
Geocaching (griechisch „geo“ = „Erde“, 
englisch „cache“ = „geheimes Lager“) 
ist eine moderne, elektronische Schatz-
suche oder auch Schnitzeljagd.
Dabei werden die geografischen Koor-
dinaten eines „Schatzes“ auf dafür er-
stellten Internetseiten veröffentlicht und 
können von den Spielern mit einem GPS-
Empfänger aufgespürt werden. 

ALF lässt Sie nicht im Regen stehen!

Die ALF AG bietet Ihnen Investitionssi-
cherheit, denn ALF erstellt bereits seit 28 
Jahren Software nach Ihren Wünschen.

Welche Softwarefirma kann auf eine so 
lange Erfolgsgeschichte verweisen?
Interessiert, wie die ALF AG das schafft?

Lesen Sie bitte weiter auf der Seite 3.

Aktuelle BGH-
Urteile
Wir haben eine 
Übersicht aktu-
eller BGH-Urteile 
und kurze Erläute-
rungen für Sie zu-
sammengestellt.
Lesen Sie mehr 
auf  Seiten 6.

ALF-SW Tipps & Tricks
Auf der Rückseite dieser 
ALF-News erfahren Sie 
nützliche Tipps und 
Tricks  zu  Ihrer
ALF-Software 
Mehr dazu
lesen Sie 
auf Sei-
te 8.

Schluss mit dem Chaos: Die Forde-
rungsverwaltung ALF-FORDER spart 
Ihnen Zeit und Geld

... mit innovativen Bedienelementen, 
strukturiertem Aufbau, übersichtlichen 
Ausgaben und einer Forderungsaufstel-
lung, die auch für Ihre Kunden lesbar ist.

           ALF-FORDER 2.0 mit komplettem Facelift

www.alfag.de
Die neue ALF-Homepage ist online. 
Alle Infos auf Seite 2.

Im Zeitalter des Smart-
phones erfreut sich dieser 
Sport wachsender Beliebt-
heit, da diese bereits als 
GPS-Empfänger fungieren 
und keine externes Gerät 
mehr erforderlich ist. 

Ein Geocache ist ein was-
serdichter Behälter, in 
dem sich ein Logbuch und 
Tauschgegenstände befin-
den. Jeder Finder trägt sich 
im Logbuch ein. Der Cache 
wird wieder an der alten 
Stelle versteckt. Wer möch-
te, kann den Fund im Inter-
net auf der entsprechenden 
Seite vermerken und auch 
mit Fotos ergänzen. 

Die Fortsetzung des Arti-
kels lesen Sie auf Seite 7.

Bild: Ausschnitt der auf 
Google Maps angezeigten
Geoaches um Heilbronn
Traditional Cache (grün), 
Multi-Cache (gelb), 
Unbekannter Typ (rot)

Mit der Version 2.0 wurde ALF-FORDER 
modernisiert. Neben der Anpassung an 
die Bildschirmgröße erhielt die Soft-
ware auch eine moderne Menüstruktur 
(siehe Bild). Das neue Ribbon-Control 
bietet Ihnen einfachen Bedienkomfort.

Lesen Sie bitte weiter auf Seiten 4/5.
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Neue ALF-Homepage:  www.alfag.de

Moderne Navigation auf
neuer ALF-Homepage:

Auf der neuen ALF-Home-
page wurde die Navigation 
wesentlich vereinfacht:

l Menüauswahl 

Variante 1: Sie navigieren 
über das Pull-Down-Menü

l Grafisches Menü

 Variante 2: 
 Die Kästen  
 auf der  
 rechten  
 Seite füh-
 ren zu den
  angebote-
 nen Infor-
 mationen  
 der ge-
 wählten 
 Software
 oder des 
 Bereichs.

l Textlinks

Variante 3: Textlinks führen 
zu weiteren Informationen.

l Buttons

    Variante 4: Die Buttons                     
          führen Sie direkt zur 
               nächsten Seite oder
        öffnen eine PDF-
                   Datei auf einer
                        neuen Seite.

Auf der neuen ALF-
Homepage haben 
wir für Sie die In-
formationen zu je-
der ALF-Software 
neu gestaltet. Sie 
sehen jetzt:

l Ihre Vorteile 

l Die Highlights

l Modul-Übersicht

l PDF-Prospekt

l Screenshots

l Musterausdrucke

l Kostenbeispiele

l Kurzfilm

l Demoversion 

l Testate und
   Freigaben

Schauen Sie doch 
gleich mal vorbei 
auf der neuen Sei-
te www.alfag.de.



Investitionssicherheit mit ALF-Software

Das Angebot der ALF AG 
im Überblick:

  ALF-OPTIFI
  Software für optimale 
  Baufinanzierung

  ALF-EFZ
  Darlehensberechnung,
  vorzeitige Ablösung...

  ALF-FORDER
  Effektive Schuldner- &
  Forderungsverwaltung

  ALF-BAS
  Automatisierte
  Kontenabstimmung

  ALF-ORGA
  Aufbauorganisation  
  inkl. Organigramm

  ALF-BanCo
  Homebankingsoftware
  für Endverbraucher

Zusätzlich bietet die ALF AG:

ALF-Internetentwicklung
Software für Ihre Homepage

ALF-Customizing: Ihre Ideen
& Wünsche treffsicher umgesetzt

info@alfag.de
Fon:
07131/
9065-0

Die ALF AG bietet Ihnen Investitionssi-
cherheit, denn ALF erstellt bereits seit 28 
Jahren Software nach Ihren Wünschen. 
Welche Softwarefirma kann auf eine so 
lange Erfolgsgeschichte verweisen?

Wie ALF das schafft? Ganz einfach, wir 
bleiben unseren Grundsätzen treu:
l innovativ und trotzdem günstig
l komplex und trotzdem einfach
l flexibel und kundenorientiert

Kann Software gleichzeitig komplex 
und einfach sein?

ALF-Software kann. Denn ALF legt großen 
Wert auf einfachste Bedienung, gerade 
wenn die Inhalte fachspezifisch und kom-
plex sind. ALF-Software erleichtert damit 
Ihre tägliche Arbeit. Auch für alle Bera-
tungsunterlagen ist Einfachheit Pflicht. 
Strukturierte und grafisch gestützte Aus-
gaben überzeugen Ihre Kunden schnell.

Anwenderwünsche schnell realisieren

ALF verkörpert hohe Flexibilität und 
schnelle Umsetzung von Kundenwün-
schen. Bei uns müssen Sie keine Nummer 
ziehen. Schreiben Sie uns einfach eine 
Mail oder rufen Sie uns an und sagen Sie 
uns, was wir besser machen können.

Hervorragendes Preis-/Leistungsver-
hältnis & kompetente Hotline

Die frei wählbare modulare Struktur der 
ALF-Software ermöglicht einen fairen 
Preis. Sie wählen Ihre Wunschmodule und 
zahlen nur, was Sie auch wirklich nutzen.
Die kompetente und freundliche Hotline 
rundet das ALF-Angebot perfekt ab. Hier 
müssen Sie nicht wochenlang auf eine 
Antwort warten. Wir sind für Sie da, denn 
der ALF-Support wird nicht „outgesour-
ct“. Hier ist der Draht zu den Entwicklern 
kurz und direkt. Sie haben Fragen, Anre-
gungen, Ideen? Testen Sie uns.

ALF lässt Sie nicht im Regen stehen. 
                                             ALF hilft Ihnen nach oben.
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 Neues ALF-FORDER 2.0 mit komplettem Facelift    -   Einfache, schnelle Verwaltung Ihrer Forderungen

Oberes Bild: Schauen Sie sich das große Bild bitte einfach mal ein paar Sekunden in 
Ruhe an. Und? Könnten Sie es auf Anhieb bedienen? Fühlen Sie sich wohl auf dieser 
Arbeitsoberfläche? Und Ihre Kollegin? Käme die mit dieser Software zurecht? 

ALF-FORDER spart seinen Anwendern Zeit und Geld. Mit innovativen Bedienelementen 
und strukturiertem Aufbau, mit übersichtlichen Ausgaben und einer Forderungsaufstellung 
die auch für Ihre Kunden lesbar ist. Und natürlich auch für Anwälte, Richter,...

ALF ist seit 28 Jahren Vorreiter innovativer Software für Kreditinstitute und legt großen 
Wert auf einfachste Bedienung, gerade wenn die Inhalte fachspezifisch und komplex 
sind. ALF verkörpert hohe Flexibilität und schnelle Umsetzung von Kundenwünschen.

Schluss mit dem Chaos: ALF-FORDER spart Zeit & Geld

Erfassungsreihenfolge:

      1. Schuldner anlegen
mini: Schuldnernummer, Name
midi: aktuelle Anschrift
maxi: Beruf, Auskunft, Anwalt

      2. Forderung anlegen
mini: Forderungsnr., Status
midi: Kontonummer 
maxi: Bezeichnung, EWB-Nr.

      3. Mitverpflichtete dazu
mini: Nr., Forderungsnr., Name
midi: aktuelle Anschrift
maxi: Beruf, Auskunft, Anwalt

      4. Bürgen hinzufügen
mini: Nr., Forderungsnr., Name
midi: aktuelle Anschrift
maxi: Beruf, Auskunft, Anwalt

       5. Kontendaten dazu
mini: Hauptford.,Zinsen,Kosten
midi: Zinstabelle nutzen
maxi: Ratenzahlungen

      6. Sicherheiten anlegen
mini: Sicherheitennr. und -geber
midi: Form, Art, Bewertung
maxi: Schriftverkehr Modul A

     7. Antrag Mahnbescheid
mini: Info in Abwicklung
midi: versenden in Modul F
maxi: Schriftverkehr Modul A

       8. Vollstreckungstitel
mini: Forderungsstatus ändern
midi: Titel, Erlassdatum etc. 
maxi: Schriftverkehr Modul A

        9. PfÜB o. ä. Anträge
mini: Info in Abwicklung
  midi: versenden in Modul V
     maxi: Schriftverkehr im
          Modul Abwicklung

Wie erhalte ich am schnellsten eine neue Forderungsaufstellung?

1 Menü „Neu“, 2 Schuldner neu, Schuldnerdaten erfassen (minimal Nummer, Name), 
3 Forderung neu, Forderungsdaten erfassen (minimal Nummer), 4 im „Konto“ 
Bewegungen erfassen (minimal Hauptforderung und Zinsen), 5 Menü „Auswer-
ten“, 6 Forderung selektiv, 7 Forderung wählen & Aufstellung anzeigen

4
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Neu: ALF-Homepage mit 
Infos zu ALF-FORDER

Auf der neuen ALF-Home-
page wurden auch die Infor-
mationen zu ALF-FORDER 
komplett neu gestaltet.

Übersichtlich und leicht ver-
ständlich sehen Sie jetzt:

l Ihre Vorteile 

l Highlights der Software

l Übersicht der Module

l Prospekt als PDF

l Viele Screenshots

l Beispielausdrucke

l Kostenbeispiele

l Kurzfilm zur Software

l Demoversion kostenlos

l Testate & 
    Freigaben

 Neues ALF-FORDER 2.0 mit komplettem Facelift    -   Einfache, schnelle Verwaltung Ihrer Forderungen

ALF-FORDER wurde komplett moderni-
siert. Implementiert wurde die Anpassung 
der Software an die Bildschirmgröße. Ein 
Klick auf das mittlere Icon rechts oben 
wechselt zwischen maximierter Ansicht 
(ganzer Bildschirm) und frei wählbarer 
Fenstergröße. 
Ihre Arbeit mit ALF-FORDER wird jetzt 
von einem modernen Ribbon-Control un-
terstützt, das die Arbeit mit der Software 
wesentlich vereinfacht. Hier erläutern wir 
Ihnen die wichtigsten Arbeitsweisen
und Funktionen des neuen Menüs:

Was ist neu in ALF-FORDER 2.0?

www.alfag.de/forder

Testfreischaltung für ALF-FORDER Zusatz-Module

Auf Wunsch unserer Kunden wurde eine Modul-Testfreischaltung in ALF-FORDER 
integriert. Jetzt testen Sie kostenfrei und völlig unverbindlich (ohne Info an ALF) 
alle Module, die Sie interessieren, für sechs Wochen im Echteinsatz. Die Leistungs-
stärke Ihres ALF-FORDER stellen Sie selbst zusammen - mit Ihren Wunsch-Modulen.

Bild:

Wahl 
der 
Module So

m
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1 - obere Menüauswahl: Die 
oberste Menüzeile wählt die Be-
reiche des Menüs. Nach dem Pro-
grammstart ist immer das Menü 
„Start“ geöffnet, das die Haupt-
funktionen der Software enthält.
2 - Menüpunkte: Die einzelnen 
Menüpunkte, z. B. die Schuld-
nerübersicht wählen Sie durch 
Anklicken des Icons. 

1

2

4

5

6

4 - Menüpunkte mit kleinen Icons: Manche 
Menüpunkte sind mit kleineren Icons dargestellt. Die-
se in der Regel untergeordneten Menüpunkte, werden 
aber auch einfach durch Anklicken des Icons geöffnet.
5 - Menüpunkte mit Pfeil: Einige Menüpunkte 
sind geteilt und haben einen Pfeil. Z. B. öffnet das 
obere Icon die Abrechnung der aktuellen Forderung. 
Über den Pfeil öffnen Sie die Forderungen im Pool. 
6 - Auswahl zum Menüpunkt: Die Auswahl ent-
hält zum Menüpunkt passende Datensätze, die sich 
im Bearbeitungspool befinden. Im Bild links wählen 
Sie z. B. die auszuwertende Forderung.

3 - Bearbeiten-
Menü: Ganz oben 
sehen Sie die Icons 
der Such- und 
Textfeldfunktionen 
(z. B. Kopieren).

3
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Aktuelle BGH-Urteile in Kürze

Beschluss VI ZB 87/09 vom 07.12.2010
Entfällt die Beschwer einer Partei der 
Gesamtschuldner? (ZPO § 511)
Wurde eine Partei gemeinsam mit einer 
anderen als Gesamtschuldner verurteilt, 
entfällt ihre Beschwer nicht schon, wenn 
die andere Partei den Urteilsbetrag zahlt. 

Beschluss IX ZB 63/09 vom 16.12.2010
Wann ist die Versagung der Rest-
schuldbefreiung unverhältnismäßig? 
(InsO § 290 Abs. 1 Nr. 5)
Die Versagung der Restschuldbefreiung 
wegen der Verletzung einer Auskunfts-
pflicht kann im Regelinsolvenzverfah-
ren unverhältnismäßig sein, wenn der 
Schuldner die gebotene Auskunft von sich 
aus nachgeholt hat, bevor der Sachver-
halt aufgedeckt und ein darauf gestützter 
Versagungsantrag gestellt wurde.

Beschluss IX ZB 221/09 vom 12.05.2011
Wie lang ist die Sperrfrist für einen 
erneuten Antrag auf Restschuldbe-
freiung? (InsO § 290 Abs.1 Nr. 3)
Hat der Schuldner seinen Antrag auf 
Restschuldbefreiung zurückgenommen, 
ist ein neuer Antrag erst nach Ablauf ei-
ner Sperrfrist von drei Jahren zulässig. 

Beschluss I ZB 50/10 vom 03.02.2011
Wann kann der Gläubiger eine Nach-
besserung der eidestattlichen Versi-
cherung verlangen? (ZPO § 807)
Der Gläubiger kann die Nachbesserung ei-
ner eidesstattlichen Versicherung verlan-
gen, wenn er glaubhaft macht, dass der 
Schuldner versehentlich unzutreffende 
Angaben zum Drittschuldner einer Forde-
rung im Vermögensverzeichnis machte.

Urteil IX ZR 213/09 vom 03.02.2011
Wann erfolgt eine Rechtshandlung 
des Schuldners bei Pfändung des 
Kassenbestands? (InsO § 133 Abs. 1)
Pfändet ein Gläubiger den Kassenbestand 
des Schuldners oder wendet der Schuld-
ner eine unvermeidliche Kassenpfändung 
durch Zahlung an den Vollziehungsbe-
amten ab, liegt eine Rechtshandlung des 
Schuldners vor, wenn er zuvor die Kasse 
in Erwartung des Vollstreckungsversuchs 
gezielt aufgefüllt hat, um eine Befriedi-
gung des Gläubigers zu ermöglichen.

Urteil IX ZR 58/10 vom 20.01.2011
Wann entsteht eine inkongruente De-
ckung des Gläubigers? (InsO § 129 
Abs. 1, InsO § 131 Abs. 1)
Die auf Anweisung des zahlungsunfä-
higen Zwischenmieters erfolgte Direkt-
zahlung des Endmieters an den Vermie-
ter gewährt diesem eine inkongruente 
Deckung, welche die Gläubiger des Zwi-
schenmieters objektiv benachteiligt.

Urteil IX ZR 222/08 vom 19.05.2011
Entfällt ein Aufrechnungsrecht bei Er-
lass der Forderung nach Insolvenz-
plan? (InsO § 94, § 254, BGB § 387)
Besteht bei Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens ein Aufrechnungsrecht, bleibt 
dieses auch dann erhalten, wenn die auf-
gerechnete Gegenforderung nach einem 
rechtskräftig bestätigten Insolvenzplan 
als erlassen gilt.

Beschluss IX ZB 63/09 vom 16.12.2010
Wann ist ein beschränktes zweites 
Insolvenzverfahren möglich? (InsO 
§ 14 Abs. 1, InsO § 35 Abs. 2)
Wurde vom Insolvenzverwalter erklärt, 
dass das Vermögen aus der selbstän-
digen Tätigkeit des Schuldners nicht zur 
Insolvenzmasse gehört, kann auf Antrag 
eines Neugläubigers ein auf dieses Ver-
mögen beschränktes zweites Insolvenz-
verfahren eröffnet werden.

Urteil VII ZR 53/10 vom 10.02.2011
Wann ist eine selbstschuldnerische 
Bürgschaft fällig? (BGB § 286 Abs. 1, 
BGB § 286 Abs. 4)
Die Forderung aus einer selbstschuldne-
rischen Bürgschaft wird grundsätzlich mit 
der Fälligkeit der Hauptschuld fällig.
Werden dem Bürgen die erforderlichen 
Informationen zur Hauptschuld vom 
Gläubiger nicht erteilt, gerät er nicht in 
Verzug, wenn ihn kein eigenes Verschul-
den daran trifft, dass er sie nicht erhielt. 
Eigenes Verschulden trifft den Bürgen, 
wenn er nicht selbst ausreichende, zu-
mutbare Anstrengungen unternimmt, um 
die fehlenden Informationen zu erhalten. 

Urteil VIII ZR 148/10 vom 12.01.2011
Wie lang ist die Frist für Einwen-
dungen gegen eine Betriebskostenab-
rechnung?  (BGB § 556 Abs. 3 Satz 5)
Der Mieter muss dem Vermieter innerhalb 
von 12 Monaten seit Erhalt der Betriebs-
kostenabrechnung mitteilen, dass einzel-
ne Betriebskosten auf Grund einer verein-
barten Pauschale nicht abzurechnen sind.

Urteil I ZR 167/09 vom 03.03.2011
Darf eine Kreditkarte unaufgefordert 
zugesandt werden? (UWG § 4 Nr. 1 
bis Nr. 3, §§ 5, 7 Abs. 1)
Die einmalige unaufgeforderte Übersen-
dung einer auf den Namen des Empfän-
gers ausgestellten Kreditkarte durch ein 
Bankunternehmen an seinen Kunden 
stellt keine unzumutbare Belästigung 
dar, wenn der Empfänger erkennt, dass 
er eine gesonderte Erklärung abgeben 
muss, um die Kreditkarte zu verwen-
den und dass er  (wenn er das Angebot 
ablehnt) die Kreditkarte auf ihm sicher 
scheinende Weise entsorgen kann. 

Wichtige Beschlüsse:

Urteil XI ZR 388/10 vom 
07.06.2011, BGB § 307 Abs. 
1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 

Kontoführungsgebühr 
für Darlehenskonto? 

Alle Angaben in  den All-
gemeinen Geschäftsbe-
dingungen eines Kredi-
tinstituts, in denen für die 
Führung des Darlehens-
kontos durch das Kredit-
institut ein Entgelt bzw. 
eine Kontoführungsgebühr 
gefordert wird, unterliegen 
nach BGB § 307 Abs. 3 der 
richterlichen Inhaltskon-
trolle und sind im Bankver-
kehr mit Verbrauchern nach 
BGB § 307 unwirksam. 

Beschluss IX ZA 3/11 vom 
17.03.2011, InsO § 138 Abs. 1 

Nichtehelicher Partner als 
nahestehende Person? 

Ein nichtehelicher Part-
ner des Schuldners gehört 
nicht zu den nahestehen-
den Personen. 



Geocaching basiert historisch auf dem 
„Letterboxing“, bei dem Behälter ohne 
GPS über Hinweise und mit Kompass ge-
sucht werden. Im Behälter ist ein Stem-
pel, mit dem man den Fund in seinem 
Logbook vermerkt. Letterboxing gab es 
bereits 1854 in Dartmoor. Es ist dort 
nach wie vor populär.
Erst durch die Abschaltung der künst-
lichen Verschlechterung der Genauigkeit 
des GPS-Signals durch die US-Regierung 
am 2. Mai 2000 wurde der private Ein-
satz von GPS-Geräten interessant. Die 
Genauigkeit wurde für nichtmilitärische 
Nutzer von ungefähr 100 Meter auf ca. 
10 Meter erhöht. 
Um das zu feiern, schlug Dave Ulmer am 
3. Mai 2000 in der Usenet-Newsgroup 
sci.geo.satellite-nav vor, ein weltweites 
Spiel zu starten, bei dem Behälter mit 
Tauschobjekten und Logbuch versteckt 
werden. Noch am gleichen Tag vergrub 
er in der Nähe von Portland (US-Bun-
desstaat Oregon) den ersten „Schatz“ 
und veröffentlichte die Koordinaten in 
der Newsgroup. Am 2. September 2000 
teilte Jeremy Irish in der Newsgroup mit, 
dass er unter geocaching.com eine eige-
ne Website zur Auflistung der Caches er-
stellt hat. 
Der erste Cache in Deutschland wurde 
am 2. Oktober 2000 von Ferenc Franke 
südlich von Berlin versteckt und trägt 
den Namen „First Germany“. 

„Laut der Datenbank des größten Geo-
cache-Verzeichnisses geocaching.com 
existieren heute weltweit insgesamt 
über 1.400.000 aktive Caches (Stand: 
Juni 2011), davon befinden sich über 
197.000 in Deutschland, über 13.000 in 
der Schweiz und über 19.000 in Öster-
reich. In den USA befinden sich mit etwa 
657.000 die meisten Caches (Stand: 
April 2011).“ (aus www.wikipedia.de)
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Trendsport Geocaching: Wandern nach Zahlen    Fortsetzung von Seite 1

Geocache-Kategorien:
Caches lassen sich in ver-
schiedene Kategorien un-
terteilen, die wichtigsten 
sind:
l Traditional Geocache 
(„einfacher“ Cache), bei 
dem direkt die Position des 
Verstecks angegeben ist
l Multi-Geocache
(mehrstufiger Cache), bei 
dem man mehrere Orte mit 
Hinweisen auf den näch-
sten Ort und schließlich das 
eigentliche Versteck sucht
l Mystery Geocache 
(Rätsel-Cache), der schon 
im Vorfeld eine Recherche 
oder Knobelei erfordert

Inhalt eines Regular Cache

Geocache-Schatzgrößen:
Oft wird die Größe des Be-
hälters durch den Ort des 
Verstecks bestimmt. Für 
die Cachebehälter hat sich 
folgende Größeneinteilung 
etabliert:
l Nano: 
winzige Behälter mit Durch-
messer meist unter 1 cm
l Micro oder Mini: 
sehr kleine Cache-Behälter, 
oft Filmdosen
l Small: 
kleine Behälter mit Logbuch 
und kleinen Gegenständen
l Regular: 
Standard-Größe (ab 1l) mit 
mehreren Gegenständen
l Large: 
Große Behälter mit 
Platz für außer-
gewöhnliche 
Tauschob-
jekte

Bild oben: Alfianer Bernd Lauppe mit Cache

Bild oben: Alfianer Rainer 
Hertreiter mit Nacht-Cache

Bild rechts: Versteck eines
Large Cash 

Einige Links für Ihren 
Geocaching-Start:

l www.geocaching.com

l www.geocaching.de

l www.opencaching.de



Tipps & Tricks zu Ihrer ALF-Software

ALF-News Impressum

l Herausgeber dieser
 ALF-News: 
 ALF AG
 Liebigstraße 23
 74211 Leingarten

l Verantwortlich für die
           ALF-News: 
  Anja Krüger
  marketing@alfag.de
  Fon: 07131 9065-22

l Verantwortlich für den
           ALF-Vertrieb: 
  Julia Burckart
  vertrieb@alfag.de
  Fon: 07131 9065-35

l Verantwortlich für den  
           ALF-Support: 
  Bernd Lauppe
  support@alfag.de
  Fon: 07131 9065-65

l Vorstand:
  Artur Krüger

l Aufsichtsratsvorsitz: 
 Lothar Schaarschmidt

l Registergericht:
 AG Stuttgart
 HRB 107196

l Internet:
  www.alfbanco.de
 www.alfag.de

Die ALF-News ist eine Kun-
denzeitschrift der ALF AG, die
zweimal jährlich erscheint. Sie
wird allen Kunden und Interes-
   senten der ALF AG kostenlos
       zur Verfügung gestellt. Sie
          möchten diesen Service
              abbestellen? Senden
                 Sie dann bitte eine 
                     kurze E-Mail an 
                        info@alfag.de 
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 ALF-FORDER 
 Forderungsverwaltung

Wie erleichtere ich die Bewegungser-
fassung im Konto einer Forderung?
Sie erfassen in ALF-FORDER in der Re-
gel mehrere Daten in Folge in ein Kon-
to? Unser Tipp: Wählen Sie aus, in wel-
chem Feld jede neue Erfassung starten 
soll. Das spart viel Zeit. Diese Vorgabe 
setzten Sie in Optionen / Parameter. 
Wählen Sie dort Erfassung / Konto (sie-
he Bild 1) und klicken Sie Ihr Lieblings-
Startfeld an. Das könnte z. B.  das Feld 
„Vorgangsdatum“ sein. Nach jeder Be-
wegungserfassung springt der Cursor 
jetzt für die Erfassung der nächsten Be-
wegung in das Vorgangsdatum.

              ALF-OPTIFI
              &   ALF-EFZ

Wie ändere ich die Parameter gleich-
zeitig für eine Gruppe Anwender?
Öffnen Sie unter Optionen die Benutzer-
verwaltung. Wählen Sie einen Benutzer 
der gewünschten Anwendergruppe. 
Erfassen Sie die zu ändernden Werte bei 
diesem Nutzer (z. B. die Vorbelegung 
Sollzinsbindungsdauer/Monate - Bilder 2 
und 3). Nach einem Klick auf den But-
ton <Übernehmen> bestätigen Sie, dass 
diese Änderung für alle Benutzer in der 
Gruppe übernommen werden soll.
Möchten Sie für alle Benutzer in einer 
Gruppe eine Checkbox (Box, in der ein 
Häkchen gesetzt wird) neu definieren, 
könnte es sein, dass diese vorher unter-
schiedlich gesetzt sind. 
Ein Beispiel: Im  Feld „Erste Rate anteilig 
berechnen“ kann bei einem Nutzer das 
Häkchen für die Vorbelegung gesetzt 
sein, beim nächsten nicht. 

So entfernen Sie 
den Haken bei 
allen Nutzern: 
Zuerst setzen 
Sie das Häk-
chen und über-
nehmen es für 
alle in der Grup-
pe. Im zweiten 
Schritt entfer-
nen Sie dann 
das Häkchen 
und <Überneh-
men> diesen 
Eintrag wieder 
für alle Benut-
zer der Gruppe.

1

2

3

Noch mehr Zeit 
sparen Sie, wenn 
Sie die Kontobewe-
gungen einlesen. 
ALF-FORDER bietet 
aktuell den auto-
matischen Bu-
chungsimport aus 
Datawarehouse 
Sparda Datenverar-
beitung und LDMS/
Online-Viewing der 
Fiducia AG. Sie be-
nötigen eine andere 
Datenübernahme? 
Melden Sie sich ein-
fach bei uns.

Bild 1: 
ALF-FORDER Para-
metereinstellungen 
für die Erfassung 
der Bewegungs-
daten im Konto. 
Hier wählen Sie 
das Feld, mit dem 
jede neue Erfas-
sung beginnen soll.

Bild 2: 
ALF-OPTIFI - die 
Parametereinstel-
lungen eines Nut-
zers für Darlehen
Bild 3: 
ALF-EFZ - die Para-
metereinstellungen 
eines Nutzers für 
die Darlehen


